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dem König zustehende Genehmigung ist durch
Allerhöchste Entschließung v. 6. 2. 75 den Min Inn
und des Kriegs übertragen. In der Regel wird
das Recht zur Fahnenführung nur gewährt, wenn
ein Verein länger als 3 Jahre besteht, sich ein-
wandfrei geführt hat und wenigstens 50 Mitglie-
der zählt. Ueber das Aeußere der Fahne sind ein-
gehende Vorschriften gegeben. Auf Grund des
§ 360 Nr. 7 StrE#B ist die Verwendung der
Hoheitszeichen des Reichs oder der Bundesstaaten:
ohne behördliche Genehmigung nicht gestattet.
Den K. wird aber die Führung des Landeswappens
in der Fahne in vielen Bundesstaaten auf Antrag
gewährt.

So in Sachsen (Min B v. 17. 10. 76, 17. 8. 96), Hessen,

Mecklenburg-Schwerin (Big v. 20. 7. 99), Mecklenburg-

Strelitz (Vsg v. 20. 5. 02), Sachsen-Weimar (Erl v. 8. 8. 07),

Olvenburg (Min Bek v. 8. 8. 02), Braunschweig (Erl v. 16.

6. 07), Sachsen-Meiningen (Erl d. Staats Min v. 10. 12. 98),

Sachsen-Altenburg (B v. 26. 5. 98), Sachsen-Koburg (Erl

v. 7. 9. 11), ebenso Sachsen·Gotha,Anhalt(MinVfgv.

15. 1. 10), Schwarzburg-Sondershausen (Fürstl. Erl v.

6. 3. 01), Reuß i. L.

Vielfach wird nach längerer Bewährung den
Vereinen aus Mitteln des Landesherrn als Aus-

zeichnung Fahne oder Fahnenband verliehen.
4) Stempel. Für Preußen ist für die zum Landes-

verbande gehörigen VBereine ein besonderer, gesetzlich ge-

schützter Ausweisstempel behördlich genehmigt, durch dessen

Benutzung den Behörden der Nachweis der Zugehörickeit

zum Landesverbande erbracht wird (Min Inn v. ö. 1. 09,

Mhl 24). Im Königreich Sachsen ist den Vereinen des

Landesverbands die Führung des Kal Wappens umgeben

mit einem Kranze und mit Unterschrift auf Schriften, in

Siegeln und Stempeln gestattet, wenn eine deutliche Unter-

scheidung von amtlichen Siegeln und Stempeln gewähr-

leistet ist (MinVv. S. 5. 11). Ebenso ist in Braunschweig

ein gleichartiger Stempel für alle Vereine verordnet, in

Reuß j. L. und Schaumburg-Lippe den K. die Führung des

Landeswappens im Stempel und in Elsaß-Lothringen durch

das Min ein gesetzlich geschützter Stempel für die Vereine

genehmigt.
e) Zur Spalierbildung und zu Paraden vor

dem Kaiser oder Landesherrn werden in den sämtlichen

Bundesstaaten lausgenommen Hamburg), teils auf Grund

ausdrücklicher Vorschrift, teils infolge Uebung nur zu dem

betreffenden Landesverband gehörige Vereine zugelassen.

1) Auszeichnungen. In Mecklenburg-Schwerin

(Stiftungsurkunde v. 2. 12. 99) und Mecklenburg- Strelitz,

in Oldenburg und Lippe (landesherrl. V v. 30. 5. 06) wer-

den für Verdienste um das K.Wesen besondere Ordensaus-

zeichnungen (Kreuz oder Medaille), in den übrigen Bundes-

staaten die auch sonst gebräuchlichen Orden verliehen.

6) Steuererleichterungen. In Preußen

erörtert ein gemeinsamer Erl des Fin. Min und des Min Inn

v. 6. 5. 99 (.8Bl 106) die Frage der Landesstemvelabgaben

eingehend und gibt bezüglich der kommunalen Lustbarleits-

steuern Direttiven.

Kriegervereine — Kriegshäfen

—

Die Abholung der Vereinsfahne im

öffentlichen Zuge mit Mufik unterlicgt nicht der Lustbar-

keitsstener, CV v. 3. 3. 99 (Preuß. VerwBl 20, 542).

Ein weiterer Erl beider Min v. 15. 4. 01 (Ml 130) wendet

sich an die Kommunal. Behörden, damit diese ihre Steuer-

ordnungen dahin ergänzen, daß Lustbarkeiten zur Feier

von Kaisers Geburtstag von Steuer freigestellt werden. —

In Bayern sind Gesuche um Erteilung der polizeilichen

Genehmigung zur Abgabe von Ehrensalven bei Brerdigun-

gen von Feldzugssoldaten von der sonst vorgeschriebenen

Entrichtung einer Staatsgebühr befreit. — IZu Schwarzburg-

Rudolstadt werden den Vereinen des Landesverbandes
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freie Tanzerlaubnisscheine zu den Geburtstagen des Kaisers

und des Fürsten, sowie zu Sedan gewährt (Erl v. 11. 2. 85).

— In Lippe-Detmold ist fährlich nach Wahl des

Vereins eine der patriotischen Feiern steuerfrei.

Literatur: Westphal, HB f. K. des preuß.

Landeskriegerverbandes, 1900; Redslob, HB f. K. in

Sachsen-Weimar, 1907; Frühling, H f. K. in Braun-

schweig, 1909; Delius, Rechtsverhältnisse der geschl.

Gesellsch. und Vereine, 1902. Zimmer.

Kriegshäfen
Nach a 53 Abs 2 RV sind der Kieler Hafen

und der Jadehafen (Wilhelmshaven) Reichs-
K. Durch KabOv. 15. 2. 73 (MVl 37) ist ihnen
die Eigenschaft einer Festung (XI beigelegt worden.
Das Rc# betr. die ReichsK.usw.v. 19. 6. 83

(RuBl 105) hat für den Bereich der Reichs K.,
den es im §&amp; 1 begrenzt, besondere Bestimmungen
getroffen, die das militärische Interesse an den

Fobtuten und dem Verkehr in den ReichsK.wahrenollen.

Durch #2 dieses Gesetzes ist den Marinestations-
chefs (#Kriegsmarinel] zunächst ein polizeiliches
Verordnungsrecht gegeben. Der zuständige
Marinestationschef ist danach befugt, in den durch
1 bestimmten Reichskriegshafengebieten, jedoch
mit Ausschluß der oldenburgischen Häfen, soweit
die Sicherheit des K., seiner Werke und Anlagen
es erfordert, 1.Anordnungen wegen Er-
haltung des Fahrwassers und dessen Kennzeich-
nung zu treffen, 2. hierüber sowie über das Ein-
und Auslaufen, Ankern, Laden und Löschen und
über das Verhalten der Schiffe und Fahrzeuge
und ihrer Bemannung in seepolizeilicher Beziehung
Verordnungen zu erlassen. Diese sind in
den zu den amtlichen Publikationen der höheren
Zivilverwaltungsbehörden des betreffenden Ha-
fenbezirks bestimmten Blättern öffentlich bekannt
zu machen. Die verbindliche Kraft einer solchen
Verordnung beginnt, sofern nicht in derselben
eine kürzere Frist bestimmt ist, mit dem vierzehn-
ten Tage nach dem Ablauf desjenigen Tages, an
dem das betreffende Blatt ausgegeben worden ist.
Zuwiderhandlungen gegen polizeiliche Ver-
ordnungen des Marinestationschefs werden
mit Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder mit Haft be-
straft, unbeschadet der Befugnis des Marine-
stationschefs zur zwangsweisen Durchführung der
erlassenen Verfügungen auf Kosten des Zuwider-
handelnden. Laut § 3 sind in den K. Gebieten
Bauten, Anlagen und Unternehmungen, welche
die Sand= und Schlickablagerung oder die Verlan-

dung befördern, nicht ohne die Genehmigung des
Marinestationschefs zulässig. Dies gilt insbeson-
dere von Eindeichungen, Anschüttung von Bagger-
gut, Ballast oder anderen festen Sinkstoffen, von
der Anlage von Gräben, Bollwerken und Buhnen.

Der Marinestationschef darf die Genehmigung
nicht versagen, wenn die betreffende Vornahme
für die Erhaltung des Fahrwassers bezw. der Was-
sertiefe unschädlich ist. Wird die Genehmigung
ganz oder teilweise versagt, so sind die Gründe
der Ablehnung anzugeben. Gegen die Versagung
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der Genehmigung ist binnen einer vierwöchent-
lichen Präklusivfrist, vom Tage der Zustellung ab,
der Rekurs zulässig. Die Einlegung erfolgt beim
Marinestationschef. Die Entscheidung auf den
Rekurs erfolgt, nach Anhörung des (an die Stelle
der Admiralität getretenen) Staatssekretärs des
Reichs-Marine-Amts, endgültig durch den Bun-
desrat.

Sind seit der Zustellung der Genehmigung zwei
Jahre verflossen, ohne daß davon Gebrauch ge-
macht worden ist, so wird sie als erloschen betrachtet.

Durch KabOv. 16. 10. 99 (MVBl 331) ist be-
stimmt, daß Anordnungen und Genehmigungen
des Marinestationschefs im Sinne des # 2 Ziff. 1
und des §# 3 der vorherigen Zustimmung des
Staatssekretärs des Reichs-Marine-Amts bedür-
fen.

Wer ohne Genehmigung des Marinestations=
chefs oder mit eigenmächtiger Abweichung von
der erteilten Genehmigung Bauten, Anlagen oder
Unternehmungen der in 3 bezeichneten Art aus-
führt oder ausführen läßt, wird gemäß §#s 4 mit
Geldstrafe bis zu 150 Mk. bestraft; eine gleiche
Strafe trifft denjenigen, welcher als Bauverstän=
diger die Ausführung geleitet hat. Soweit nach
dem Urteil des Marinestationschefs der Bau, die
Anlage oder die Unternehmung unzulässig be-
funden wird, ist der Unternehmer innerhalb der
von dem Marinestationschef zu bestimmenden
Frist zu deren Beseitigung verbunden. Erfolgt
die Beseitigung innerhalb dieser Frist nicht, so ist
die Marinebehörde befugt, dieselbe auf Kosten des
Schuldigen vorzunehmen.
 enthält Vorschriften über das Verfahren

bei Bauten der Oldenburgischen Staatsbauver-
waltung im Reichskriegshafengebiet von Wilhelms-
haven. #§ 7 betrifft Zustellungen. Alle admini-
strativen Verhandlungen und Gesuche in Ange-
legenheiten dieses Gesetzes sind kosten= und stem-
pelfrei (§ 8). ·

AufGrundbes§5d1k(sv.15.12.90(d1k(55Bl
207)iftdukchzvav.28.6.09(2)in1925und
MVBl279)bestimmtwordcu,daf3dicVorschriften
der§§2,3,4,7uud8dcsRcichsckkicgszcmscuG
fürdiesnfclHclgolandsssj1mddcrcu63e-
wässer zur Anwendung gelangen sollen.

Perels, Das allgemeine ösfsentliche

Apel.

Llteratur:

Seerecht im Deutschen Reiche, 1001.

Kriegsmarine
# 1. Acußere Entwicklung. # 2. Entwicklung der Lr-

ganisation. §# 3. Jetzige Organisation. 3 4. Die Behörden-

Organisation in der Ariegsmarine im allgemeinen. 4 5. Die

Marinebehörden. # 6. HLeimische Gewässer und auswärtige

Stationen.

§ 1. Aeußere Entwicklung (Schiffsbestand).
1. Die ersten Versuche zur Schassung einer K.

wurden in Vrandenburg von dem Großen Kurfür-

sten gemacht. Mit dem Tode dieses Fürsten endete
auch die kturbrandenburgische Marine. Erneute
Bemühungen um die Gründung einer K. in

Preußen im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahr-

hunderts blieben trotz der Unterstützung durch den
damaligen Major, späteren Admiral Prinzen
Adalbert von Preußen so gut wie erfolglos. Erst
das Jahr 1848 brachte einen Erfolg. Zwar eine
vom Deutschen Bunde geschaffene Flotte verfiel
schon im Jahre 1852 wieder der Auflösung. Da-
gegen war den Bestrebungen in Preußen dauern-
der Erfolg beschieden. Es wurden Ruderkanonen-
boote gebaut und auch größere Kriegsschiffe er-
worben. Haupthafen der preußischen Marine war
zunächst Stettin. 1853 erwarb Preußen von
Oldenburg ein Gebiet am Jadebusen für 500 000
Taler zur Anlegung eines Kriegshafens. Die
Küsten wurden in zwei Stationsgebiete eingeteilt,
in die der Nord= und der Ostscestation. Sitz der
letzteren wurde zunächst Danzig, wohin die Ma-

rinebehörden aus Stettin verlegt wurden, später
nach dem Kriege mit Dänemark RKiel. 1869 wurde
der neue Hafen am Jadebusen, „Wilhelmshaven“,
eingeweiht, nachdem 1867 aus der preußischen
eine Marine des Norddeutschen Bundes ge-
worden war. Mit der Gründung des Reichswurde
die Marine eine Kaiserliche. Ein vom RX im Jahre

1873 gebilligter Flottengründungsplan (Vermeh-
rung des schwimmenden Materials) wurde bis
zum Jahre 1882 im wesentlichen durchgeführt.
Für den Schiffs= und Personalbestand der Flotte
wurde eine neue erweiterte Grundlage durch das
RG v. 10. 4. 98 (RlBl 165) geschaffen, dessen
Entwurf der Staatssekretär v. Tirpitz bald nach
seinem Amtsantritt dem RI vorgelegt hatte.
Schon vor dem Ablauf der für die Durchführung
dieses Gesetzes in Aussicht genommenen Frist (Ab-
lauf des Rechnungsjahres 1903) erging unter dem
14. 6. 00 (Röl 235) ein neues Flottengesetz, das

eine weitere Vergrößerung des Bestandes vorsah.
Eine Novelle v. 5. 6. 06 (RG Bl 729) brachte noch-

mals eine Vermehrung der großen Kreuzer, eine
zweite Novelle v. 6. 4. 08 (RVBl 147) setzte die
Lebensdauer der Linienschisse und Kreuzer auf
20) Jahre herab und eine dritte Novelle v. 14. 6. 12

(RoGll 392) gestaltete durch Beseitigung der der
Organisation noch anhaftenden Mängel die Flotte
weiter aus.

II. Schiffsbestand. Nach Maßgabe des
Gesetzes betr. die deutsche Flotte in der Fassung
der Bekl v. 27. C. 12 (N(8 Bl 435) soll bestehen:

1. Die Schlachtflotte aus 1 Flotten-
flaggschiff, 5 Geschwadern zu je 8 Linienschiffen
und als Aufklärungsschiffen: 12 großen und 30
kleinen Kreuzern.

2. Die Auslandesflotte aus 8 großen
und 10 kleinen Kreuzern.

(&amp;.) Ausgenommen bei Schiffsverlusten sollen
ersetzt werden: Linienschiffe und große Kreuzer
nach 20 Jahren, tlleine Kreuzer nach 25 Jahren.
(X* 2.) 1 Flottenflaggschiff, 3 Linienschiffsgeschwa-
der, 8 große und 18 lleine Kreuzer sollen die

aktive Schlachtflotte, 2 Linienschisssgeschwader,
4 große und 12 kleine Kreuzer sollen die Reserve-

schlachtflotte bilden. Von der aktiven Schlacht-
flotte sollen sämtliche, von der Reserveschlachi-
flotte soll ein Viertel der Linienschiffe und Kreuzer
dauernd im Dienst gehalten werden. (§ 3.) An

Deckoffizieren, Unteroffizieren und Gemeinen der
Matrosen-, Werft Divisionen und Torpedoabtei-
lungen sowie Untersecbootrabteilungen sollen vor-
handen sein: 1. volle Besanungen für die zur
aktiven Schlachtflotte gehörigen Schiffe, für sämt-
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